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VIII

Verwaltungsbezogene und finanzielle Auswirkungen 
der Beschlüsse und Empfehlungen in dem Bericht der 

Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst für das Jahr 2009

nach Behandlung der vom Generalsekretär gemäß Re-
gel 153 der Geschäftsordnung der Generalversammlung vor-
gelegten Erklärung über die verwaltungsbezogenen und fi-
nanziellen Auswirkungen der Beschlüsse und Empfehlungen
in dem Bericht der Kommission für den internationalen öf-
fentlichen Dienst für das Jahr 2009125 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen126,

1. verweist auf Resolution 64/231 der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2009;

2. nimmt Kenntnis von der vom Generalsekretär vor-
gelegten Erklärung125;

3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen126 an;

IX

Auswirkungen von Wechselkurs- 
und Inflationsschwankungen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
über die revidierten Ansätze aufgrund von Wechselkurs- und
Inflationsschwankungen127 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen128,

nimmt Kenntnis von den revidierten Ansätzen, die sich
aus der Neukalkulation aufgrund von Wechselkurs- und In-
flationsschwankungen ergeben;

X

Außerordentlicher Reservefonds

nimmt davon Kenntnis, dass der außerordentliche Reser-
vefonds einen Ausgabenrest von 31.331.900 Dollar aus-
weist129;

XI

Krankenversicherung nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses: Reservefonds für ärztliche und 

zahnärztliche Leistungen

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
über Verbindlichkeiten für Krankenversicherungsleistungen
nach Beendigung des Dienstverhältnisses und Vorschläge zu

ihrer Finanzierung130 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen131,

beschließt, sich mit der in dem Vorschlag des General-
sekretärs zur Finanzierung der Verbindlichkeiten für Kran-
kenversicherungsleistungen nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses enthaltenen Frage der 83,1 Millionen Dollar aus
den Reservefonds für Arzt- und Zahnarztkosten130 erneut zu
befassen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung Informatio-
nen zur Zusammensetzung dieser Reservefonds vorzulegen;

XII

Gemeinsame Inspektionsgruppe

billigt für die Gemeinsame Inspektionsgruppe für den
Zweijahreszeitraum 2010-2011 einen Bruttohaushalt in Höhe
von 13.075.300 Dollar;

XIII

Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst

billigt außerdem für die Kommission für den in-
ternationalen öffentlichen Dienst für den Zweijahreszeit-
raum 2010-2011 einen Bruttohaushalt in Höhe von
17.755.900 Dollar;

XIV

Gemeinsam finanzierter Bruttohaushalt der 
Hauptabteilung Sicherheit

billigt ferner den gemeinsam finanzierten Bruttohaus-
halt der Hauptabteilung Sicherheit für den Zweijahreszeit-
raum 2010-2011 in Höhe von 242.040.500 Dollar, der folgen-
dermaßen untergliedert ist:

a) Sicherheitseinsätze im Feld: 212.381.300 Dollar;

b) Sicherheitsdienste im Büro der Vereinten Natio-
nen in Wien: 29.659.200 Dollar.

RESOLUTION 64/246

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 24. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/548/Add.1, Ziff. 34).

64/246. Unvorhergesehene und außerordentliche Ausga-
ben für den Zweijahreszeitraum 2010-2011

Die Generalversammlung,

1. ermächtigt den Generalsekretär, mit vorheriger
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung
und der Finanzvorschriften der Vereinten Nationen132 sowie
der Bestimmungen in Ziffer 3 im Zweijahreszeitraum125 A/64/358.

126 A/64/7/Add.2. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 7A.
127 A/64/576.
128 A/64/7/Add.19. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 7A.
129 Siehe A/C.5/64/14.

130 A/64/366.
131 A/64/7/Add.4. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 7A.
132 ST/SGB/2003/7.
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2010-2011 Verpflichtungen zur Deckung unvorhergesehener
und außerordentlicher Ausgaben einzugehen, die sich entwe-
der während des Zweijahreszeitraums oder danach ergeben,
wobei die Zustimmung des Beratenden Ausschusses für fol-
gende Verpflichtungen nicht erforderlich ist:

a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
8 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum
2010-2011, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie
mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusam-
menhang stehen;

b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des In-
ternationalen Gerichtshofs bestätigt, dass sie sich auf folgen-
de Ausgaben beziehen:

i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 200.000 Dollar;

ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von
Sachverständigen (Artikel 50 des Statuts) sowie die Er-
nennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis zu
einem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar;

iii) die Belassung von nicht wiedergewählten Richtern
im Amt bis zum Abschluss der Fälle, mit denen sie be-
fasst sind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), bis zu einem
Höchstbetrag von insgesamt 40.000 Dollar;

iv) die Zahlung von Ruhegehältern und Reise- und
Umzugskosten an in den Ruhestand tretende Richter so-
wie von Reise- und Umzugskosten und Einrichtungsbei-
hilfen an die Mitglieder des Gerichtshofs (Artikel 32
Absatz 7 des Statuts), bis zu einem Höchstbetrag von
insgesamt 410.000 Dollar;

v) die Tätigkeit des Gerichtshofs oder seiner Kam-
mern außerhalb von Den Haag (Artikel 22 des Statuts),
bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt
25.000 Dollar;

c) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von
1 Million Dollar im Zweijahreszeitraum 2010-2011, von de-
nen der Generalsekretär bestätigt, dass sie für Sicherheits-
maßnahmen gemäß Abschnitt XI Ziffer 6 der Resolution
59/276 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2004 er-
forderlich sind;

2. trifft den Beschluss, dass der Generalsekretär dem
Beratenden Ausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen
sowie der Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten
und sechsundsechzigsten Tagung über alle nach den Bestim-
mungen dieser Resolution eingegangenen Verpflichtungen
und die damit zusammenhängenden Umstände Bericht zu er-
statten und der Versammlung in Bezug auf diese Verpflich-
tungen ergänzende Voranschläge vorzulegen hat;

3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2010-2011
für den Fall, dass der Generalsekretär aufgrund eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Höhe
von mehr als 10 Millionen Dollar eingehen muss, dass diese
Angelegenheit der Generalversammlung vorzulegen ist bezie-
hungsweise dass der Generalsekretär, falls die Versammlung
ihre Tagung unterbrochen hat oder nicht tagt, eine wiederauf-

genommene Tagung oder eine Sondertagung der Versamm-
lung zur Behandlung der Angelegenheit einzuberufen hat.

RESOLUTION 64/247

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 24. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/64/548/Add.1, Ziff. 34).

64/247. Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum 
2010-2011

Die Generalversammlung

trifft folgenden Beschluss:

1. Der Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeit-
raum 2010-2011 wird auf den Betrag von 150 Millionen
US-Dollar festgesetzt;

2. die Mitgliedstaaten leisten Vorauszahlungen an
den Betriebsmittelfonds entsprechend dem von der General-
versammlung verabschiedeten Schlüssel für die Beiträge der
Mitgliedstaaten zum Haushalt 2010;

3. auf diese Vorauszahlungen sind anzurechnen:

a) die Guthaben der Mitgliedstaaten in Höhe des be-
reinigten Betrags von 1.025.092 Dollar, die sich aus den 1959
und 1960 vorgenommenen Übertragungen von dem Über-
schusskonto an den Betriebsmittelfonds ergeben;

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Resolution
62/240 der Generalversammlung vom 22. Dezember 2007
vorgenommenen Barvorauszahlungen an den Betriebsmittel-
fonds für den Zweijahreszeitraum 2008-2009;

4. sollte die Summe der Guthaben und der Voraus-
zahlungen eines Mitgliedstaats an den Betriebsmittelfonds für
den Zweijahreszeitraum 2008-2009 die Höhe der von dem
Mitgliedstaat nach Ziffer 2 zu leistenden Vorauszahlung
übersteigen, wird der Mehrbetrag auf die von dem Mitglied-
staat für den Zweijahreszeitraum 2010-2011 zu entrichtenden
Beiträge angerechnet;

5. der Generalsekretär wird ermächtigt, folgende Be-
träge aus dem Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren:

a) die Beträge, die erforderlich sind, um bis zum Ein-
gang der Beiträge die Mittelbewilligungen zu finanzieren;
diese Vorschüsse sind zurückzuerstatten, sobald Einnahmen
aus Beiträgen dafür verfügbar werden;

b) die Beträge, die zur Finanzierung von Verpflich-
tungen erforderlich sind, die aufgrund der Resolutionen der
Generalversammlung, insbesondere Resolution 64/246 vom
24. Dezember 2009 über unvorhergesehene und außerordent-
liche Ausgaben, ordnungsgemäß genehmigt sind; der Gene-
ralsekretär stellt die für die Rückerstattung an den Betriebs-
mittelfonds erforderlichen Mittel in den Haushaltsvoran-
schlag ein;

c) die erforderlichen Beträge für die Weiterführung
des revolvierenden Fonds zur Finanzierung verschiedener
sich selbst liquidierender Anschaffungen und Aktivitäten, so-
fern sie zusammen mit den für denselben Zweck noch ausste-




